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64.5. Ausführung des Deutschen Grußes. 
(Änderung der Standortdienstvorscbrift, 
H. Dv. 131, M. Dv. Nr. 581, L. Dv. 131). 

O.K. W. 5070/44 AW AI\V .Allg (Ild) v. I0.8.4i.­

T. In Ergänzung der B•!zugsverfügung erbalten 
die nachstehenden Ziffern der S~ODV (H. Dv. 131, 
.M. Dv. Nr. 581, L. Dv. 131) folgende Fassung: 

Z i ffcr 2•12: 
~Die Eh1·cnben'igung des deutseben Sol­

uaten i~ der Deutsche Gruß als ein Be­
kenntnis des Soldat'!n zum Nationalso­
zialismus. Ehrenbezeigung und kamerau· 
scha ftlieber Gruß sind Ausdruck der Ach· 
tung, der Kameradschaft und der Zusa.m· 
mengehörigkeit. Sie sind zugleich :\Iaßslab 
für Manneszucht und Geist der Truppe." 

Ziffer 248: ~ctzc in Klammrr (vgl. Nr. 25Rc). 
Ziffer 253: 
·1) Im Gehen, Stehen und SiLLen erfolgt die 

Ehrenbezeigung durch Erweisen des Deut­
schen Grußes. 

b) Wie bisher. 
c) Ehrenbezeigungen im Sitzen sind außer in 

den Fällen der .... , .. ~ 18 nur gestattet, weuo 
die Ehrenbezeigung im Stehen nicht aus· 
führba.r ist (z. B. in Fahrzeugen, niedrigen 
Rli.umeu usw.); sonst s tehen Untergebene 
zum E rweisen einet• Ehrcnbc?.eigung auf. 

tl) Wie bisher c). 
Ziffer 2:l5 : Entfiillt mit 'Ubersrhl'ifl. 

ll. Ausführung des D eutscheu Grußes 

Scit Einführung des Deutschen Grußes in der 
\VebrmacM werden Klagen laut über unvorschrifts­
mäßige und lässige Ausführung des Deutschen 
Grußes dnrch Angehör•ge der Wehrmacht. Der 
Deutsche Gruß wird durch Wehrmachtangebörige, 
n.uchOffu.iere und Unteroffiziere, in verschiedenster, 
zum Teil grob nachlässiger Form erwiesen. Diese 
Nachlässigkeiten schädigen die Disziplin und sind 
von den Vorgesetzten nller Grade zu bekämpfen. 

Der Deutsche Gruß wird durch Erbeben des aus­
gestreckten rechtro Armes bis in Scheitelhöhe er· 
wiesen. 

Jede andere Ausübung ist disziplinwidrig und zu 
beanstanden. Jeder Offizier hat auch hierin SC'inen 
Untergebenen Vorbild zu sein. 

Für die 'Ubcrwachung des vorschriftsmäßigen 
Grußes ist jede•· Yorgesetzte mit verantwortlich. 

Der Chef des W ehrmacht-Streifendienstes ho.t 
durch die Wehrmachtstreifen die Ausführung der 
Ehrenbezeigung überwachen 1.u lassen. 

Die Ausbildungsvorschriften sind entsprechend 
zu !'rgä.nzen. Die Standortdienstvorschrift ist hand· 
schriftlich zu ändern. 

DC'r C'hef des Oberkommandos der \Vehrmacht 
K ~ite l 

0. K. W., 5. 11. ·H· 
ü3 20/44 - AWA/W Allg (JJ d) . 
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Vorstt>hcndc VcJ fügung wird bekanntgegeben. 
Chef H Rüst u. BdE weist bei dieser Gelegenheit 
auf die Anordnung in den H. M. 1944 N r. 230 -
Begrüßungsform der Truppe bzw. einzelner Sol­
daten - nochmals besonders hin. 

0. K. H. (Ch H Rüst u. ßdE), 1f>. 11.44 
- 14a.- Truppen-Abt (Ta). 

646. Gemischte Kfz.-Streüen der Wehrmacht, 
Polizei und des NSKK.-Tra~port­
kootrolldienstes. 

- H. V. Bl. 1944 Teil B Nr. 379. -
Im Einvernehmen mit dem Reichsführer-H und 

Chef der Deutschen Polizei, dem Reich.,;verkehrs­
minister und dem Korpsführer des NSKK. wird 
für die Dauer des K(ieges augeorJneL: 

1. Aus Gnlnden der Personal- und ~laterialcin· 
sparung und zur Überwachung des Treib­
sLoJi'verbrauchs führen ab soforL in allen Ge­
b ieten - außer Operationsgebieten - ge­
mischl.e Kraftfabr?:eugstreifen d er Wehl'­
macht, der Polizei uo.rl des NSKK.-Trans­
port-Konl rolldienstes die Oberprüfung des 
Zwecks der Fahrt und des hc,·e<-htigten Ein­
satz~ der Kraftfabn.euge de1· Wehrwaebt., 
der Watl'cn-H, der Polizei und dc:. g~mteo 
zivilen Bereichs einschl. aller Organbationen 
sowie die Personenüberprüfung durch. 

~enseitige Oberprüfung der Kontroll­
organe ist unzulässig. 

2. Das Kootrollreeht der 'Wchr·macht,streifen und 
Polireislreil'en gemäf.\ 0. K. \V. ~r. ~151144 
A \V A/W A llg ( 11 c) vom 11. 8. 1911 bleibt 
h1ervoo unberührt. 

3. Den Einsatz der t"emischu~n Kfz.-Streifen 
regeln die Wehrkrei.c;oefchlshaber (Konunan­
deure des \'Tchrmachtstreift•ndien"tes) nach 
Weisung des Chefs des \Vchrrnachtstreifen­
diensres im Einvernehmen mit den zuständi­
gen ßefehl.sbabem der Ordnungspolizei, dem 
Bevollmächtigten für den Nahverkehr (:r...lbv.) 
und den 1\SKK.-Motorgruppen. 

Der Einsat7. der gemi.~chten Kt·aftfahrz.eug­
streifen ist so ~orz.usehen, daß bereichsmäßig 
den Streifentmforderungen des Nbv. im 
\Vehrkreis und denen des Landrates oder 
Fa.hr'bereitschaftsleiters in dt•n Kreisen 
schnellstens nachgekommen wt:t'den kann. 

4. Die Dienstanweisung für die Überwachung 
des g~mten 1\fz.-Verkehrs durch gcmjschte 
Kf'Z.-Streifeo gibt in meinem Auftrage der 
Chef des \Vehrmachtkraflwesen~ im Einver­
nehmen mit dem Reichsführer-H und Chef 
der Oeutschen Polizei. d ·rn Heic·hsverkehr ... -
minister und dem Korpsführer des NSKK. 
(Transport-Kont rolldieil::il) heraus. 

1). Chef des WohriWI.rhtstreifendicnstes unLer­
riC"htet bis zum 15. ~ovember 1944 Cht!f 
W. K W, über die im Einsatz mit gemisch­
ten Streifen gemachten El'l'ahl'ungen und 
machL gegebenenfalls Anderungsvorschläge. 

Keitel 

0. K. W ., 29. 8. 44 
- 5399144 - A W AJW Allg (II c}. 

Bekanntgegeben. Zu Ziff. 2 siehe den Bezugs­
erlaß unter der Überschrift. 

0. K . H. (Ch H Rüst u. BdE), 10. 11. 44 
14 a 12. 10.- Truppen-Abt. (Ia). 

64:7. ZivilliilfsJcräftt· in der \Veh1·macht. 

A. Deu tscbe Staa.tsa.ngehörige 
1. Jeder Kommandeur bzw. Leiter einer Dienst­

stelle der Wehrmacllt oder des Webrmachtgefa:ges 
ist dafür vera.ntwortlic.h, daß in seinem Befehls· 
bereic.h alle }1a13nahmcn getroffen werden, di~ 
Spion~e, La.ndawerra.t, fahrlässiger Preisgabe von 
Staatsgt>heimnissen, Sabotage und Zersetwng durch 
Zivilhil fskrä.fte (Angestellte und Arbeiter) seines 
Befch lsbtreiches vol'ixwgen. 

Da!Jei ist gru.nds!itzlich 7-U beachten: 
a.) Re.i der Einstellung von Zlvilhilfskdifte.n muß 

der Kommandeur btw. Dienststellenleiter ver­
suchen, sich ein ml>gl icilllt lückenlo.ses l3ild 
über die Zuvcrlä&;igk,~it der einzustellenden 
Person zu ver~>Cha.ffen. 

b} Die abwehnniißtge Zuverlässigkeit der Zivil­
hilfo!>kräfte ist stä.ndtg w überwachen. 

c) Der Kreis der Zivilltilfskräfte, denen beson­
ders abwehrschutzl>edürl'Lige Arbeiten oder 
Anlll{;en und Verschlußsachen zugänglich ge­
macht werden, ist so klein wie mögUch zu 
ha lten. 

d) l'- ur solche Zivilhilfskräfte, die eine bes()Il­
dere Gewähr für Zuverlässigkeit bieten, dür­
fen dienstlich Kenntnis von besonders ab­
wehrschutozbedürftigt!n Arbeiten und Anla.gl!n 
sowte von Verschlußsa.cllen erhalten. 

e) Die Zivilhilf.s.lu-äftc sind über vorsorglieben 
Abweh.rschuLz, insbesondere Vorsic.b.t bei Ge­
sprächen und richtiges Verhalten bei Spio­
n age- und &tbotageverdacbt und sorgflilLige 
Vcrwa.ltrnng von Ausweisen wiedet·holt aus­
reichend zu belebr·en, ohne sie mehr als nöl ig 
in Einzelheil.ell einzuweihen. Auf Ziß'er ~a 
der Versc.hlußsa.chenvorschrift (H. Dv. 99, 
M. Dv. Nr. 9, L. Dv. 99) wird hingewicst•n. 

Die Ditonststellen der Truppenabwehr stehen dem 
Komma.ndeu1· bzw. Dienststellenleiter zur Beratung 
über im Ei.m,clfalJ erforderliche Maßnahmen t.tll' 

Verfiiguog. 
2. Um Anhaltspunkte für die abwehrmüßige Zu­

verlässigkeit eines deutseben Bewerbers zu erhalten, 
ist von ihm bei der Einstellung eine schriftliche Er· 
klä rung darüber ~u verlangen, 

a) daß er die deutsche Staatsangcllörigkeit be· 
sitzt (nicht auf \Viderruf) und weder J ut.lo 
noch jüdischer M.ischliog oder Zigeuner i-;t 
(vgl. die Bestimmungen ADO. Nr. 1 zu § 2 
der ATO.); 

b) ob und gegebenenfalls wie er vorbestraft i.-t 
(Vorstrafen, für die eine Bewä.hrungsfri l 
bewilligt wurde oder die der beschränkt<'n 
Auskunft unterliegen, sowie die im Onaden­
we.ge eria.s<>enen - amnestierten - Stru fco 
sind ''On dem Bewerber hierbei anzugeb,:n. 
Der Bewet-ber ist hierauf besonders hinzu­
weisen. 

Eine Befragung nach bereits ~tilgten Vor­
slraf'cn hat jedoch zu untet'hleiben, da d~r 
Verurteilte, dessen Stt'll.fcn im Stra.ft·cgis·er 
getilgt sind, sofer·n nicht andere Strafen vor­
liegen, sieb a ls unbestraft bezeichnen darf. 

Bereits Eingestellte dlirfen weg~n V~r· 
schweigens einer getilgten Vorstrafe nic!11 
entlaS~>~n werden. Ergibt die abwehrmiißi~ 
Überprüfung, daß die getilgte Strafe wegen 
Laodes"errats verhängt wurde, so schließt 
die Arl der Straftat die Verwendung des B'!­
h-elfenden aus. Ein bereits mit dem Oefolg'· 
sehaftsmitglied abgeschlossener Vertrag lan!ll 
in solehen Fällen we~geu Irrtums angefocht 
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werdtm. Aul't:clllUllg muJ.) unver-züglich er­
folgen; 

e) ob er ma.rxist.ischen Parteien als Funktionär 
angehört hn.t; 

d) ob er der fran.z.ösischen Fremdenlegton ange­
hört bat; 

e) ob er am span.iscben Bürgerkrieg auf rot­
spanischer Seite teilgenommen hat; 

f) ob er bereit;~ aus Gründen der Staatssicher­
heit aus einl.!m Dienstvertr<\g a.u!o..Scheiden 
mußre oder wegen Ungeeignetheil für die Be­
schäftigung bei det· W ehrmacht entlnssen 
wot'<icn ist; 

g) da.~~ e•· r·iickhaltlos den nati()n.a.lso7.iJili.stisohen 
Staat beja.ht; 

h) ob er Schulden bat (gegebenenfa.lls sind diese 
anzugeben) ; . 

1) daß er sich bewußt ist, im Falle wahrheits­
widriger Angaben mit fristloser Entlassung 
und str·afrt>clttlic.her Verfolgung rechnen :a:u 
müssen. 

Volksdeutsche sind deutschen Stnatsange­
hör·igc.o nur gleichgestellt, wenn sie nAchweislich 
als Volksdeutsche anerkannt sind. 

Ehem.ali~ Angehörige der fran~ösischen 
FremdenIe g i o n .sind Ausländern gleit>hl.WJicl­
lcn, wenn sie nicht den Bedingungen für die Zu­
la..o.;.,"UJtg -zum aktiven Wehrdienst willll'end dt>s 
Krieges entsprecht!n 

Per.sonen, welche die deutsche S l.a.a ts a. n g e­
hörigkeit auf Widerruf besitz~n, sind wie 
Ausländer zu behandeln, wenn sie nicht besondCJ'C 
Gewähr für Zuverlässigkeit bieten. 

3. Strafrechtlich, spio.nagepolireiUch oder poli­
tisch erheblich belastete Personen sind als abwehr­
mäßig unzuverlässig anzusehen. Darum ist die 
Überprüfung jt~~~~ Bewerbers in dieser Ilinsicht 
vorge.--ehen. Während des Krieges ist a.ber die 
Oberprüfung aller Zivilhilfskräfte der WehrmacM 
undurchführbar Sie ist daher auf die Person<>n 
LU beschränken, welche na.ch d~r Art ihres Dienstes 
miL besonders ab webrsch u tzbcd ü rftige n 
Arbeiten oder Anlagen oder mit Vet·­
achlußsa.che n in Berührung kommen 
müssen (Geheimn.istl'ii.ger). 

Als in dicoo:m Sinne abwehrschutzbedürftig sind 
&nzusehen: 

a) alle geheim~ltenden Anlagen und Arbciten, 
b) a.lle Anlagen und Arbeiten von bohcr Sabo­

tageempfindlich.keit. 
Bestehen Zweifel dar·U.ber, ob Abwehrsclluttz,be­

dürftigkeit vorliegt, so roü~sen sich die Dieuststel· 
loo zwecks Ber:uung an die zmständi~ Di<!nslstelle 
für Truppenahwehr wenden Diese hat, sowl'it er­
forderlich, durch Vortrag bei den Chefs der Stäbe 
lnw. dem I a ihrer Befebk;haber auf euw Entschei­
dung h.inzuwirken. 

Eine Obel'prüfung erübrigt sich, wenn 
a.) der Kommandeur bzw. Dienststellenle-iter be­

reits a.uf Grund ihm bekannter Tat&'l.chen von 
der Zuverlii&;gkeit solcher Personen über­
:a:eugt ist oder 

b) ein von e.incr anderen Dienststelle der \Ve:hr­
macht oder l'inC'r Reichsbehörde herhei~eführ­
tes überprüfungsergebnis, das nicht li.lter als 
ein .Jahr ist, j:tegehenenfaUs in Absclu·ift, be­
schafft werden kann oder 

e) ein gutes Oiell8ttcltgnis oolcher Ste llen, da.s 
nicht älter a.ls ein Jahr ist, vorliegt. 

Soweit nach vorstehender Regelung eine Ober­
prüfung n.icht vorgesehen ist, hat sie da.r1 nooh slatt­
zufln.den, sobald besondere Umstä.nil~ zw,.ifcJ an 
der Vertrauenswürdigkeit oder ZuverHissigkeit einer 

Zivilhilf~kra.l'l rocchtfertigc.o oder die Oberp1·üfung 
durch Wechsel des Arbeitsplatzes noLwenrug wird. 

4. Soweit danach eine Überprüfung erford.er·üch 
ist, haL der Kommaodeur bzw. IJienst.stellenleitcr ' 
im Hcimatkrieg:;~biel, eiru;chlieL\lich Wehrkreis 
Böhmen und Mä.hren, a.usschließlioh Wehrkreis 
GenCJ'(tlgou vcrn-ement, 

a.) beim Arbeitsamt anzufmg;.~n, ob ~gen den zu 
Obet·prüfendcn in spion:l;,~·polizcilic.her oder 
politischer Hinsicht Be.denkcn bC:>tl'hen (Zif­
fer 5). Die Arbeitsü.mt<H' leiten die Er-gebnisse 
dl'r Nachprüfungen d<>m Abwcltroffh.iet· des 
WehrkreiskommandQs zu; 

b) über den Abwehroffizier des Wehrkreiskom­
mandos ejnc.n StrafregisterausLug a.nzufordcrn 
(Ziffer 6) 

Dienststellen a.ußerhalb df'-'i Heimatkl'iegsgebietl 
richten ihre Oberprüfungsanträge an den Abwdu­
offizier des Territorialbefehlshabere, in cl<'&.en Be­
reich sie sich befirHlen, sonsL an den Abwl'lhroffizier 
des Tcl'ritorialbefehlsha.bers, in des;en Bere.ich der 
letzte 'oVohnorL des zu Oberprüfenden liegt. 

überprüfungsauträge betr. Volksdeutsche 
a.us dem Generalgouvernement sind a.n den 
Abwehrofli.Gier im \.Vehrkre.is C.cneralgouvorn-.;muut 
t.u richten. 

Auf Grunti des Ergebnisses der ülwrprüfung er­
hält die Dit>n..ststelle einen Abwehrbe.-r-lu:id von dem 
Abwehr·of'fizier (s. Ziffer 7). 

Vor Eingang des Abwehrbe.scbeitlt>s ist eine Zivil­
hiHskl-a.ft nur in dri_ngenden All-')n:tlmtefii.llen als 
Gcllcimni.slrü.ger (s. Zifi'er 3) zu verw(•ndcn. 

5. Für· die Anfragen beim Arbeitsamt sind 
von der Weht•kreisdruckcrci anzufordernde Vor­
drucke zu ve•·wenden. Darin ist die boo.bsiobtigte 
Verwendung des zu Überprüfenoden anzugeben. 
Für jede Person i~t eil\ Vordruck 7,U verwenden 
und dem Arl.lcit:>a.mt in einem Stücke zu über­
s-enden. 

Papier<' dc.s zu überprüfenden und andere An­
lagtm ~ind den Anfr~en nicht ~izufügen. Mög­
lichst alle Ot·te, in denen der w Oberprüfende seit 
dem 1. 1. 1934 gewohnt hat, ai.OO mit den Aufent­
haltszeiten anzugeben. 

Rei Anfragen über .Jugendliche unter 18 .Jahren 
oder über verheiratete Frauen sind auf einem zwei­
t.en Vord1·uck die An{,>ab~:n ül.irr den gesetzlic'Len 
Vertt<eter oder den E.l-tema.n.n bei:e.ufügen. 

Auf der Rückseite des Vordruckes ist die An­
aehrift des Abwehroffiziers des Wehrkre-iskomma.n­
d OIS und der anfra.genden Dienstst.elle einzusctuRD. 

Für die D.i.enststellen des Ohc•·komma..ndos der 
Wehrmacht, des Heeres, der Kricgsmat·ine und der 
Luftwaffe sowie des R. d . L. sind die Verfügungen 
0. K. \V. A Ausl/Ahw - Abt. Abw II1 Nr. 8049/12. 
38 g (Z Arch) - vom 1. 12. 1938 und 0 . K. W. 
A Ausl/Abw - Abt. Abw TII Nr. 37813. 41 g (Z 
Arch) vom 24. 3. 1941 maßgohend. 

6. Für die Anforderung l'ines Stro.fregisteraUß­
zuges sind von der \Vehrkr-eisdr•uckeJ'ei anzufor­
dernde Vordrucke zu verwen1l~·n. DiP DienststeHe 
des -zu Oberpt·üfenden hat den Vordruck so weit 
aw.?.ufüllen, dal.\ der Abwehroffizier nur noch die 
Stelle, an die das Ersuchen zu richten ist, wachzu­
tm.gen und Unterschrift nebst Dienstsiegel beizu­
fügen hat. Auf der Vordcr..,eite des Vordntch 
ist 1lie anfrn.gende Dienststelle und die beahsich­
tigh' Vet·wendung de.'! zu t'b<-rpriif~nrlt>n cinzull·a!!en. 

ßei Personen, die im Gebiet der ehemaligen Rc­
publ.ilt Polen, in den oonst.igen ei ngeglioderten Ost­
gebieh'n (mit A usoahme dc.q Gebiet.s d er früheren 
Fr·eien StadL Da.nzig), im Pl'oteklorat Böhmen un.d 
Mli.hren, im Elsaß, in Lotlll'in~n oder in Luxem-

!l2 



burg geboren sioo, haben die Dienststellen zwei 
Vordrucke a.us?.ufül1en uod einzureichen. 

7. Der Abwehroffizier erteilt der Dienststelle 
über die überprüfle Person einen Abwchrbe­
s c h e i d dahin, daß gegen die Beschäftigung des 
tlberprüfteu bei der an fragenden Dienststelle über­
haupt oder in der beabsichtigten Verwendung 

a) keine ßedeuken oder 
b) Bedenken bestehen oder 
c) daß~;oine Vcnvendun~ in de-t· \Vebrlnacl1t aus Ab. 

'rVebt·gründen ausgeschlossen ist(s.unterZitfe1"11) 
Lautet der Abwehrbescheid dahin, daß keine 

Bedenken bestehen, so ist damit die Zuverlässig­
keit des i' lwrpriiften noch ni1•ht tTew}ihrlt>istet. Ein 
solcher Abwehrbescheid ermöglicht die Verwendung 
des Uberprli ften als Ueheinu1 islräger, befretl aber 
den Kommandeut· bzw. Dicnst$tellenleiter nicht von 
seiner Oberwachungspfl icht. 

Lautet der Abwehrbe1'cheid dahin, daß Be· 
denken bestehen, so entscheidet der Dienststellen­
leiter verantwortlich, ob und wie er· die überprüfte 
Person trotz der Rcdcnken ve-rwenden kann. 

Lautet jed<>ch der Abwehrbescheid dahin, daß 
Verwendung in der Wehrmacht aus Ab­
wehr!!rii-nrlF>n aUSf!eschlnssen ist. <:o ist rl<'r 
Dienststellenleiter an diese Beurteilung durch den 
Abwchroflizil:!r g-cb•tndcn. OerarL•g beu•·tcilte Pe.r­
sonCJn rliirf"<'•l nil'ht F>ill!!"f'«t~>llt hzw. mih'l«f'n ent­
lassen werden. Glaubt der Dienststellenleiter auf 
die \Veiterheschäftigung einer derartig beuJ<teilten 
Person nkht venichten zu können, so ist hierzu die 
Genehmi~uu~ helm Oberkommando des zuständig-en 
Weht·ma<'httPils einzuholen. Glctchzeitig hat der 
Dienststf'IIE~nleiter die W eiterbeschä(tigunf! dem Ab­
wehroffizier mifz11teilen, der ge~ebenenfalls vor· 
beugende Maf.)nahmen (z. B. besondere übcr­
wachung-) vorschlägt. 

8. Die Anf•·agen und Auskünfte im tlberprüfnngs­
''et•fahren einsch ließlich der Abwehrbescheide er­
gehen im offenen Schriftverkt>hr, soweit nicht ihr 
Inhalt im Einzel falf ihre Behandlung als VerschJuß­
sache erforderlich macht. 

9. Alle Ausk iinfte sind Dienst~eheimnisse. Ihr 
Inha lt darf der betreffenden Person n i eh t be­
kanntgef!ehen werden. 

ruf' J)iPn<;l$1r>}lc kann .it>dol'h einer Pr>rson. cl ie 
wegen Vorstrafen abgelehnt oder entlassen werden 
muß, den tatsiil'ltliche n l>mnd, ,.Bestrafung«, ohue 
An)!lthe von Einzelstrafen oder näheren Umständen 
mitteilen. Bei politischer Unzuverlässigkeit oder 
Spionageverdacht darf dem Re1l'efi'enden nur mit­
geteilt werden, daß seine Ahlehoung oder Ent­
lassung •ans Griinrleo der S taatssicherheit« erfolgt. 

Eine Bekanntj:<abe der Stelle, IVelche gegen die 
Einstellung Einspruch erl1oben hat, ist unzulässig. 

10. Muß ein GefolgschaftsmiLglicd, das auf Gt·und 
der Überprüfung als gcetgnet ein~el'tellt worden 
war, wegen seines Ved\altens entlassen werden, so 
hat die Dienststelle die Entlassung dem Abwehr­
offi:r;i•:r des Te rritor·ialbefeh lshahers mit1.uteilen, 
wcnu die Ent lassungsgrü nde eine Ändenmg der 
Beurteilunf{ herbeiführen können. Der Abwehr­
offizier entscheidet dann, ob das bisherige Ober­
prüfungsergebnis abzuändern ist, ver·aulaßt die 
Änderung beim Arbeitsamt und benachrichtigt die 
zuständige Staatspollzeistel le. , 

II. Von der Einstellung sind au.s Abwehrgründen 
auszusch.ließen: · 

a) Vorbestrafte, die wegen Art, Scbw~re oder 
Häufigkeit der Strafen als unzuverlässig an­
zusehen sind. Hierunter fallen: 

aa) Personen, die wegen einer hoch- oder 
landesvcrräterlschen Su·aftat, wegen \Vehr-

mittelbcscbädigung oder wegen einer 
sons~igen Tat, d.,ie geeignet oder bestimmt 
war, den Bestand oder die Sicherheit des 
nationalsozialistischen Sta.ates zu gefähr­
den, vorbestraft sind. Ist die Strafe ver­
hältnismäßig gering oder liegt der Straf­
tat weder eine verl)rechcrische noch eine 
ehrlose Gesinnung zugrunde, so isl die 
Einstellung nur dann ausgeschlossen, wcn11 
im Einzelfalle ein besonders strenger Maß­
stab an die zu überprüfende Person anzu· 
legen ist. . 

bb) Petsonen, die wegen anderer Straftaten, 
insbesondere solcher, die grobe Unehrlich­
keit oder verbrecheeisehe Gesinnung er­
kennen lassen, cr·heblich oder wiederholt 
..... z. B. mit Zuchthaus oder mit langjähri· 
gen G'ef:ingnisstrafen - vorbestraft sind, 
es sei denn, daß besondere Umstände -
z. B. jugendliehet Leichtsinn, Verführung, 
gute Führung nach weit zurückliegender 
Bestrafung - und die Art der Venven­
dung einen milderen MnßslRb rcr;htferti­
gen. 

b) Ehemalige marxistische und kommunistische 
Funktionäre und Personen, die sich besonders 
aktiv im marxistischen Sinne betätigt haben, 
soweit nicht eindeutige Beweise fiir eine be­
jahende Einstellung zum nationalsozialisti· 
sehen Staat erbracht sind. 

c) Ehemalige Teilnel•rner am spanischen Bürger­
krieg auf rotspanischer Seite. 

d) Zigeuner, unahhängig davon, ob sie die 
deutsche Staatsa.ngeböl'igkeit besitzen oder als 
unbedenklich zu bezeichnen sind. 

Wird einem Kommandeur bzw. Dienststellen­
leiter bci{Jltnnt, daß einer dieser Gründe vodicgt) 
die von der Einstellung ausschließen, so ist die Ein· 
stellung als Zivilhilfskraft ohne Oberprüfung ab­
:r,ulehnen. Eine Weiterbeschäftigung derartiger 
Personen ist verboten. 

12. RP.i volksrleutschen Umsiedlcrn hzw. 
Rücksiedlern aus den 0 s t gebieten, gleichgültig 
ob sie bereits die deutsche ::it a.atsangehörigkeit er· 
wot·ben haben oder nicht, sind an Stelle der An­
frage beim At·beitsamt und der Anforderung des 
Strafregisterauszuges Auskünfte bei dem Abwehr­
offizier des Territorialbefehlshabers anzufordern. 

Auch diese Anforderungen der DienstsleUen 
miissen die Personalien des zu Oberprüfenden (Vot· · 
und Zuname, Geburtstag und -ort, Beruf, letzter 
Wohnort, soweit mö~lich die Angaben tiber uie 
Umsiedlungsaktio!\, da.s Umsiedlungsla~er sowie die 
Umsiedlungs- b?.w. Durchschleusungs-Nr.) uncl dic 
b(•absichtigte Verwendung bei der Wehrmacht ent· 
halten. 

B. Aus 1 ä.nder 
I. Die Bescltä.ftigung von Ausländern bei Dienst,. 

slcllcn der 'Wehrmacht oder des Wehrmacbt­
gefnlges während des Krieges birgt erhöhte 
Spionage- und Sabotagegefahr in sich. Ausländer 
dlirfen daher bei DienSl$lellen der 'Wehrmacht oder 
des \"\1chrmachtgefolges nur insoweit beschäftigt 
werden, als reichsdeutsche ArbeitskräHe nicht vel"­
füg-har sind. 

1',:;ch-echen dürfen grundsätzlich nicht außerhalb 
des Protektorats verwendet werden. Doch brauchen 
bisher bereits beschäftigte Tschechen nicht entlassen 
zu werden, sofer·n sie nicht hoheitliche Befugnisse 
ausüben od.er Vorgesetztenstellen bekleiden. Neu­
einstellungefl von Tschechen miissen iedorh unter­
bleiben. Unter »Tschechen• sind dabei die Ange­
hörigen des tschechischen Volkslums zu verstehen. 
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2. Auclt Ausländer, welche längere Zeit die ihm:n 
übertragenen Obliegenheiten zuverlässig erfiillt 
bauen, haben slch uaon bei gegebener Gclegcnhc:it 
als Helfer des Feindes herausgestelll. Darnm ist 
a.Uen Ausländern gegenüber h c !.ardie h c 
Vorsicht geboten, besonders aber bei der Ver· 
wendung von polnischen, serbischen und russischen 
Arbeitskrä.ften. 

In demselben Rctrieb sollen mö!!licl1sl nur Auo:;­
llinder des gleichen Volkstums beschäftigt werden. 
Die ßescbäflrtJUIIg von awsländbch~o Zivilhit fs­
krä ften gemischt mit Kriegsgefangenen ist zu Yer­
meiden. 

Der Einzeleinsatz von Ausländern ist möglirlt>~t 
1:u ,·ermciden. 

3. Die nachstehenden Sonderbeslinun•wgen für 
ausländische Zivilhilfskräfte finden auch An" rn­
dung n.uf . 

a) Volksdeutsche, die nicbt nachweislich als 
solche anet·kannl sind, 

b) ehemalige Angehörige der französischen 
Fremdenlegion, die nicht den Bedingungen 
für ihre Zulassung zum aktiYcn Wehrdienst 
enLsprechen, 

c) deutsche Staatsangehörige auf Widerruf, die 
nicht besondere Gcwtihr für Zuverlässigkeit 
bieten, 

d) Staatenlose. 
4. Werden bei einer DiensLstclle der Wehrmacht 

Am.Hinder beschäftigt, so ist der Kommandeur 
bzw. UlenststellenJeiler dafür verantwortlich, daß 
die gemäß Abschnitt A d ieser Verfügung in seinem 
Befehlsbereich zu treffenden ~!a.ßnahmen auch be­
sonders a.uf den vorsorglichen Abwehrschutz gegen­
über diesen Ausländern CI streckt werden. 

Die Bestimmungen des Abschnitts A. Ziffer 1, 3 
und 11, sind auch bei der Beschäftigung Yon Aua­
länd~rn anzuwenden. Die Verwendung von Aus­
ländern als Geheimnisträger isL jedoch auf da.s 
unvermeidlich notwendige 1\faß zu beschränken. 

5. Nicht zu verwenden sind Ausländer 
111 in Stelle n, die einen Einblick in Trup pcn­

einsät~e, taktische oder operative Maßnahmen 
und ähnlich wichlige Vorgän~e oder einen 
Oberblick iiber eine g. Kdos.-1• ertigung bzw. 
-Entwicklung zulassen, 

I>) bc• Endmonta-ren uPrl Endkontrollen geheim­
zuhaltender Fertigungen, 

c) a.n Engpaßstellen You hoher Sabotag•empfind­
lichkeit, 

d) in den Oberkommandos der W ehrmacht und 
der Webrmachtteile, falls die1;es nicht unum­
gänglich notwendig is t. 

Sollte in besonderen Fällen dieser Ar~ eine Bc­
schü.ftigung Yon Ausländern nicht zu umgehen sein, 
so ist die Genehmigung hierzu beim Oberkommando 
des zustä.ndip;en Wehrmachtteils einzuholen unter 
Benachrichtigung de5 zuständigen Abwehroffizlers. 
Au~liinder dih·fcn mit geheimzuhaltenden :\rbc>i­

ten oder in sabotageempfindlichen Betrieben nur in 
ständiger Gemeinschaftsarbeit mit Deutschen be­
sehiiftigt werden. Die Deutschen sind als über­
wachungsorgane einzusetzen. 

6. Bei der Einstellung hat jede1· Ausländer fol­
gende Verpflichtunt:escrklärung in sPiut'r 
l\fu:tersprache zu unterschreiben: 

Ver p (1 i c b tun g s er k 1 ii r u n g. 
a) Ich erkläre, daß ich hisher zu keiner - ?.ll 

folgenden - Freiheitsstrafe (n) verurteilt IJin. 
(Etwaij:(e FreiheiLsstrafen sind dem Grund, 
der Höbe und dem Tatort nach anzugf"l~t·n.) 

b) Ich ukliit•e, daß ich der jüdiscltcu R~U>~t: uicht 
angehöre. 

c) Ich verpflichte micb, die tägliche l. rbeill>ZCiL 
einzuhalten, die mir auferlegten Arbeiten 
sorgfältig untl gewissenhaft zu erfüllen, ins· 
besondere nicht mit der .\rbeit zurückzu­
halten~ weder vorsätzlieb noch fah•I::._sig 
fehlerhafte oder schlechte Arbeilen zu liefern, 
noch das Arbeitsgedi,t und die Arbeitsgegen­
stände zu b~chädigen oder unbrauchbar zu 
machen. 

d) Ich verpflichte mich, unbedingtes Stillschwei­
gen zu bev.rahrcn ülJer alles, wrl.S ich über den 
Bett·ieb meiner Diensts telle und deren Gefolg­
scha.ft wahrnehme oder erfahre. 

Diese Verpflichtung be-zieht sich auch a.u f 
andere 'Vchrmachtdienststellen und deren 
Gefofg~chaftcn. 

e) Ich verpflichte mich weiterhin, jedes mir be· 
kannt.werdeode Anzeichen von Spionage und 
::-.abot.1.gc gegen jede Einrichtung der \Ychr­
n.acht unverzüglich dem Leiter m!'inel' Dienst­
stelle oder seinem Vertreter zu melden. 

Der f{lc ichen Stelle habe ich zu melden, 
wenn ich ,-on irgendeiner Seite zu Spionage­
oder Sahotngehandlungan aufgefordert werde. 

C) Mir ist bekannt, daß ich bei U owa.hrheit der 
,·orstehenden Angaben oder bei NiehteinhaJ­
tun~ df"r von mir übernommenen Verpflich­
tnugcn lliCinc fristlose Entlassung und meine 
_\ burlcilung n..1.ch den deutschen GesctzNJ zu 
gewiirtigen habe. 

(Unterschrift.) 
7. Die Überprüfung ausländischer ZiviJhilfs­

lu-ä.fte ist im allgemeinen nu• in strafrechtlicher 
H insicht möglich und wegen der :-lotwendigkcit, 
ausländische Stellen zur Auskunft heranzuziehen, 
von geringcl'er Zuverlässigkeit als die tlberprüfung 
deutscher Zi\·ilhilfskräfte. 

Auch der Kreis der zu überprüfenden Ausländer 
muß gemäß Abschnitt A, Ziffer 3, beschränkt wer­
d~n. Doch <:l'lib1·igt sich eine Obcrprü funJr nicht 
schon deshalb, weil der Kommandeur bnv. Dienst· 
Stellenleiter von der Zuverlässigkeit eines Ausliin· 
ders überzeugt ist. 

8. Anträge auf Oberprüfung von Ausländern sind 
an den zuständigen Abwehroffizier zu richten. Diese 
Anträge müssen die Personalien des Einzustellenden 
(Vor- und Zunnme, Geburtstag und -oct, letzter 
Wohnort. Slaa.t.saugehörigkeit, Rt'ruf) ~nd die gl'· 
naue Beze ichnung der Art seiner Verwendung ent­
halten. Der Abwehroffhier veranlaßt die Je weils 
im Einzelfall mögliche n Ermittlungen. 

Die Ergebnisse der Überprüfung werdeo ~•CI:>l 
erst- nach längc1'er Zeit ,-orliegen. Ob eine Eiu­
stellung bereits vorher erfolgen kann, mnß d er 
Dienststellenleiter unter Betücksicbtigung dl'r Art 
und des Ortes der beaLs ichtigten BeschiLfliguug ,·er­
antwortlich entscheiden. 

Nach Abschluß der Ermittlungen erteilt der Ab­
we hrof(i1.ier über den übe rprüften Ausländer einen 
Abwehrbescheid gcmilß Abscllllitt A, ZiJI'cr 7. 

9. Die ständige (Jberwachuog von ausllindi­
schen Zivilhilfskräften mnß sich auch auf die 
Arbeitspausen und die d ienstfreie Zeit erstrecken. 
Ober den Ein sn. tz von Vertr tl.ll() n s l eu l e n 
entscheidet der Kommandeur bzw. Diccststcllen­
leiler verantwortlich. 

Da Ve rtraue ns leute uc.<;nnders ausgesucht und ge­
schulL werden müssen und als solche den ausländi­
schen Zivi lhilfskräften uicht bekannt worden 
diirfen, ist die beratende Mitwirkung des Abwehr­
offiziers unerläßli<'l1. 



/ 

-348 

Soweit die Aul'gahcn im ßin.celfall es erfordern, 
s ind Ausländer möglichst durch lagermäßige Unter­
bringung, Einschränkung der Bewegungsfreiheit 
auch innerhalb der Dienststelle, Sperrung von 
Urlaub und ähnliche ~taßnahmeo von der Verbin­
dung mit der AußenweiL abzuschließen. Die Wohn­
riiume fiir Au~Hinder müssen von sahotal!f'empfind­
licben Anlagen angemessen entfernt und davon 
abgesperrt setn. 

10. Bei Arbe i tsvertragsb rucb sind die 
Schuldigen den zuständigen Dienststellen der Sicher­
heitspolizei zu überstellen bzw. zu melden. 

0. K. w., 18. 8. 44 
- 58/6.44 g (Allg. Abw 2/W) -

WFSVAut. Truppcuabwehr. 

Beka.n ntgege ben. 

Cb H Rüst u. BdE, 9. 11. 44 
- 90o3/44 g - Stabil a 2. 

648. Kraftfahrhewährungsabzeicben. 

Oie Durchfübrungsbestirumungen zur Vt>mrd­
nuug über die Stiftung des »KraftfahJ·bewäh,·ungs­
Ahzeichens.: vom 23. Oktober 1942 sind unter Zif­
fer 2. a) wie folgt zu crgänzr:n: 

•Einsatz ab 1. Juru 1944 in den durch 
n~···es~ruppenbe rehl festgele~ten ri.ickwä r­
tigt!n Armcegebtet1•n und t·ückwärtigen Armee­
tonen an al len Ft·ontcll.« 

0. K. W., 23. H. 44 

29c 26.29 WZA/W~ (Ill a). 
699~114 

Bekanntgegeben. 

0. K. H., 31. 10. 44 
- '29et9- PNP 5 (f). 

6 !9. Versetzung von Wehrmachtangehörigen 
bei Bewilligung von Frootbewährung. 

- H. M. l 944 Nr. 227.-

Der Erlaß H. M. 19-14 Nr. 227 wird dahin ge­
l.udert: 

l. Abschn. I A bs. 4 erhält folgende Fassung: 
» lst bei z i v i I gerichtlicher Verurteilung 

Strafaussetzung zur Frontbewährung be­
wtlligt, so ist der Sokla.L ?.lliD lnf. Ers.­
und Ausb.-Batl. 500 in Brünn zu versetzen. 
Die vom Reich:;miru.ster der Justiz iibel'­
wiesenen StJ·afgefang~nen werden vor 
Strafaussetzung im \Vehrmachtgefängn.is 
Torgau-Fort Zinn.a. a.uf ihr-e Eignung über­
prüft..« 

2. In Absehn. Ja. erhält Ziffer 1 folgende Fas­
suug: 

»1. der Gerichtsherr dies nicht ausdrücklieb 
ausgeschlossen hat und der Tauglichkeits­
grad des Sn"daten einen Fronteinsatz bei 
der Stammwaffe zulä.ßt,c 

3. Abschn. 1 b erhält folgende Fassung: 
•b) Der Solda.t ist zur Bewährungstruppe zu 

versetzen, wenn 
1. der Grichtsherr ausd dicklich Be­

währung •bei der Bewährungs­
truppe .. angeordnet hat, 

oder 2. der Gerichlshett ausdrücklich 
•Fronlbewährung bei einem Stel­
long;;bau-Pi. Batl.c a.ngeordnet ha.t, 

oder 3. det· Soldat bisher bei einer ßewäh­
rungstruppe eingesetzt war, jedoch 
Straferlaß noch nicht erhallen haJ 
und nach Verwundung, Erkrankung 
o. dgl. wieder z.ur Feldtruppe a.bzu­
stellen ist, 

,,der 4. der geminderte Tauglichkeitsgrad 
des Soldaten nicht für Fronteinsatz 
bei der Stammwaffe ausreicht, aber 
noch Frontei.n'>a.lz bei einl!lll Stel­
lung:;bau-Pi. Ball. z.uläLh, sofern 
nicht der Gerichtsherr im Ein-z.el­
fa11 eine andere Bestimmung ge­
troffen hat. 

Soldaten mit geminderter Tauglichkeit kann 
Gelegenheit zur Frontbewilllrung gegeben wer­
d en, wenn sie körperlieb für d~n Front­
dien.st in einem Stellungsbau-Pi. Ball. noch 
tauglich und nach ilu·er Persönlic~hkeit emer 
Strafaussetzung zur Frontbcwährung in jeder 
H insieht würdig sind. Sind diese Vorau.,set­
zungen nicht erfüllt, ist eine Entscheidung 
des Uel'i<·.htsherrn gemäß IL V. BI. 1944 Teil B 
Nr. 347 Abschn. VI ber·b<'...iwführen. 

Zur Bewiihrung,;truppe LU versetzende Sol­
daten des Feld hc.cr-cs sind, sofern sie infa.n­
ter·istiscb voll a.u,;gebildet und infanleristi:;ch 
eill!>atz.fähig siod, unmittc:lmr ?.u einem ße­
wälu·ung"-Batl im ßereiche der Heeresgt-uppe 
ln ~1al!'>ch zu setzen. In allen ül.wigen Fä.llen 
8md die Rewährungssokl1.ten zunä.chst dem 
lnf. Ers.- u. Ausb.-&tl. f>OO in BMinn zuzu­
führen.« 

• · Abschu. II Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
"\Veedcn sje a.us einem Lazarett ent­

lassen, so aind sie, wenn sie nooh dem 
Fetdheer angehören, sofort zu ihrer bis­
herigen Feldeinheit (ßewä.hrung:struppe), 
wenn sie t.um Ersatzheer versetzt sind, 
zurn Inf Ers.- u. Ausb.-Batl. 500 in Brünn 
Ul ,\larsch tu seu.cn ... 

Auf die Andel'Ungen ist handschriftlich zu ver­
wellien. 

0 . K W., 4. ll. 44 
- 54 e 17 - Truppen-Abt (Str II) . 

650. Freie Heilfürsorge für uniformierte An· 
gehörige des Transportkorps Speer. 

Nach Angliederung des T ransportkorps Speer 
an dw Wehrmach1 haben die uniformierten An­
gehörigen des Korps Anspruch auf freie Ileilfür­
sorge wie W chrrna.chtangeh örige. 

Zum Trausportkorps Speer gehören: 
1. NSKK-Trsp. Gruppe Todt (bestehend aus der 

früheren NSKK-Tr·sp. Brigade Speer und 
NSKK-Trsp. Brigade Todt), 

2. Legion Speer, 
3. TransportiloHe Speer. 

Die Angehörigen des Transportkorps Speer glie­
dern sich in: 

a) uniformierte •Korpsaogehörigec und 
b) zivile •Gefolgschaftsmitgliederc. 

0. K W., 27. 10. 44 
- 1337/·Hg_- Ch W San/Org (III). 

Bekanntgcgchen. 

0. K. II. (Ch H Rüst u. BdE), 6. 11. « 
B &or 

16613144 
S I n/Org (IIIb). 



849 

651. EinführWJg des neuen '\Vehrmacbtreise­
schcines wtd W ehrmachtmarschausweises. 

- H. M. 1944 Nr. 533, H. M. 1944 ~r. 578 -
S. Ausführungsbestimmung 

~ur Einführufloasverordnung des oeuen Wehrmacht­
reisescheines und Wehrmachtmarschausweises. 

(O.K.W. Nr. 5f>25144AWAIW Allg (llc) v. 5.9.44) 
Das bisherige Gutscheinver-fahren zur Benutz.ung 

von Kraftomnibussen entfä.at für die Kraftomni· 
husse der Deutschen Retchspost ab l. 10. 44, der 
Deutschen Reichsbahn ab 1. 11. 44. 

Bei Berechtigung, Kraftomnibusse der Reichspost 
oder der Reichsbahn zu benutzen, ist für jede 
S trecke folgende Ein1 ragung in den auf der Rück­
seite des W ehrmachtreisescheines für sonstige Ab· 
stempelungen und Eintragungen vorgesehenen Fel­
dern..dcr Reihe nach vor·zunehmen: 

K raft om ni b u sgenehmigun g 

f'llr ...................................................... P er8on(cn) 
von .................................................. ............ .. 
llflCh .. .. ............................................................ . 

Diese Bescheinigung ist mit dem Dienststempel 
des ausstellenden Truppenteils (Diens1.stelle) zu 
versehen und vom Kraftwagenführer bei Benutzung 
des Kraftomnibusses durch Namenszug und. Tage~· 
ang-ahc zu entwerten. 

0. K. W., 26. 10.44 
- 6300/44- AWAJW Allg (He). 

Bekanntgegeben. 
- 0. K. H. (Ch H Rüst u. BdE), 3. 11. <M 

- 14a 12. 12-Truppen-Abi {Ia). 

652. Ausstellw•g von '\Vehrmachtfahrscbeinen 
für zivile ausländische Arbeitskräfte. 

Emigrantensprachmittler sind ausländische Ar­
beitnehmer im Dienste der deutschen Wehrmacht. 
Sie können hinsichtlich der Benutzung des Wehr-

machtverkehrsnet~.es den reichs- und volksdeut­
scben Gefolg.schaft!Smitgliooem nicht gleichgestellt 
werden. Die Bestimmungen im H. V.1U. 41 Teil B 
S. 242 Nr. 369 und H. V. Bl. 42 Teil B S. 70 Nr. 102 
sind anzuwenden. Es dlirfen daher keine Wehr­
machtfahrscheine wie für reichs- und volksdeutsehe 
Gefolgschaftsmitglieder (H. M. 1943 23. Ausgabe 
Beilage Ziffer B I) ausgestellt werden. Die auslän­
dischen Arbeitskräfte - gleich welcher Art -, 
sind auf die Züge des öffentlichen Verkehrs an­
gewiesen. Zur Vermeidung der beim Lösen von 
Fahrkarten im Auslande etwa auftretenden Schwie­
rigkeiten und der mit der Erstattung des ver~uslag­
ten Fahrgeldes verbundenen Verwaltungsarbeit ist 
a.b 15.6.44 der Sonderfahrschein der Weh r ­
macht · für auslUnd isc h e A rbeit.skräfte 
(H. V. Bl. 44 Tcil B, S. 1!8 Nr. 175) eingeführt 
worden. 

Das Wehrmachtverkehrsnah ist geschaffen wor· 
den, um den Wehrmachtre iseverkehr von dem öffent­
lichen Verkehr entsprechend den Bedürfnissen der 
Wehrmacht klar zu scheiden. Dieße l'Yiaßnahme er· 
weist sich im 5. Kriegsjahr mehr denn je als not­
wendig, und zwar nicht nur a.WI Gründen der Ab· 
wehr, S1lndern vor allem auch zur Überwachung 
der Rcisezucht, zur Betreuung der W ehrmachtrej­
senden, Oberprüfung der Einhaltung der festgesetz­
ten Beurlaubungsq-uote und zur Aufrechtrrhn l tung 
der Ordnung in den Zügen. 

0. K. W., 4. 8. 44 

89~/Ü AWA/Ag WV~ (Vlll!lt 

Bekanntgegeban. 

H . V. Bl. 1941 Te..il B Nr. 36!>, 1942 Teil B Nr. 102, 
1944 Teil B Nr. 175 und H. M. 1943 23. Ausgabe 
Beilage Ziff. B 1 sind mit Hinweis zu versehen. 

0. K. H. (Ch 1I Rüst u. BdE), 28. LO. 44 
B 26/27 
1352/44 V 8 (Ia 2). 

Verordnungen des Oberkommandos des Heeres 

653. Rangdienstalter 9. November 1944. 

Da.s bisbet" erteilte Rangdienstalter vom I. 11. « 
wird bei allen Offizieren auf den 9. 11. 44 fest­
gesetzt. Die erteilten Ordnungsnummern ändern 
sich' nicht. 

0. K. H., 7. 11. 44 
- 3360144 -PA/Ag P I /1. (Zentral-) Abt. (IIIb). 

654. Sofortige V erfügbarlreit von Offizieren in 
der Führ. Res. 0. K. H. (Dienst regelt 
'\Vehrkreis) . 

Offiziere aller Dienstgrade, die durch Verfügung 
0. K. H.IPA in die Führerreserve 0. K. H. (Dienst 
regelt Weh,·heis) vcrset2t werden, haben c;ofort 
nach Eintreffen p ersönlich oder schrifLiich 
dem II a des dienstregelnden Wehrkreises ihr Ein­
treffen, ihre Heimatanschrift (möglichst mit Fern· 
spi'echnummer) und ihren 'J'a.ng'!ichkci1sgrad mitzu-
teilen. ' 

Um die sofortige Verfügba.rkeit. sicherzustellen, 
t.st der II a des Wehrkreise'! auch laufend über 
jede Änderung der Heimatanschrift, des Fern­
sprechanschlusses und des Ta.uglichkeitsgmdes zu 
unterrieb l{ln. 

0. K. H., 1. 11.44 
PA/Ag P 1/1. (Zentral·) Abt. (Ib). 

655. Schriftverkehr in Ordensaugelegcnheiten. 

Der Schriftverkehr in Ordensangelegenheiten ist 
ab sofort an 0. K. HJPA/P !) oder an die Dienst­
stelle Feldpostnummer 2-8 920 zu richten. 

Für den Schriftverkehr für Ritterkreuz und seine 
höhc>•·cn Stufen bleibt die bisherige A nsrhrift 
0 . K. Il IP A/1. Staffel. 

0. J\. H., 1. 11. 44 
- 4000/44- P A/P f). 



656. Disziplinarbefugnisse für den KoOlDlan· 
deur eines Volks-Art.-Korps. 

Der Kommandeur eines Volks-Art.-Korps erhält 
~c~cniihu,· den unterstellten Einheiten dieBefugnissc 
eines Divisionskommandeurs hinsiebtlieh Beförde­
run~cn, Ernennungen, Ver.sctzungen, Beurlaubungcn, 
Be~u·l~t>i tuug von Uk-Angclegenheilen usw. Anträge 
an vorgesetzte Dienststellen in diesen Angelegenhei­
ten sind gmndsätzlich über die nächste vorgesetzte 
K ommandobchö•·de zu leiten. Unabhängig davon 
behtilt er die Disziplinarstrafgewalt eines Brigade­
Komm:mdc.urs. 

0. I<. H., 9. 11.44 
- IV53200/.~4- GcnSt u H/Org Abt. 

657. Di-;ziplimrrbcfuguisse für den Kommnn. 
deur einer \Vcrfcr-Brigade. 

Der Kommandeur einer \Ve•·fcr-ßriga.de erhiill 
gcg<'ni.iher den untcrstell1cn Einheiten die Befug­
ni~~e ci n~'s Divisionskommandeurs hinsichtlich Bc­
fördt>nmgen, Ernennungen, Ve,·setzungen, Beurlau­
bun~t>n, Bearbeitung von Uk-Ang~·legcnheiten usw. 
.Antrlu~c an \'Or~~,r·sclzte Dienst.stelleu in diesen Ange­
le~enhciren sind J(rundsätzlich iiber die nächste vor­
geset:t.tc Komma.riuobehördt: zu leiten. Unabhängig 
davon behält er dtc Disziplinarstrafgewalt eim.~ 
Brigade-F..omm~ndeurs. 

0. K. ll., 9. 11 . H 
- Il /53 199111 - Gen St d H/Org Abt. 

658. Di!'n~tanwt>isung für den llöheren l.an-
dungs-PionierCührer. ./ 

In Nr. 3R9 der Il. ~I. 14 ist die Ziffer 3. b) I. 
durch folgeud•!n Ahsatz z.u ergänzen: 

•Betreuung aller im Bereich des BdE neu­
aufgestellte n und aufzufdschenden Stubo­
Einbeill'n.~ 

0. K. H., 1. I l. 4<l 
- Jl/509:11/41 11. Ang.- Gen St d HfO~ Abt. 
--0. K. H. (Ch H Rü"st u. BdE), 1. 11. 44 

- 18 ~:)S/44 ll. Ang. - AHA/Stab li (2). 

659. Fclclsonder.ßataillon. 
- H. M. 1944 Nr. 273.-

Das Felrlsonder-Bntaillon ist in den ß e rcil'l1 der 
Heere~gt·uppe Süd verlegt worden. Soweit für Teil•• 
dt>s Ostheeres und der auf dem Balkan ein­
gesetzten Truppen eine unmittelbare Zuführung 
vun Soldaten fiir das Feldsonder-Ba.taillon dorthin 
in Frage kommt, sind diese zur Heeresgruppe Süd' 
Gen d Pi in :\1arsch z.u setzen. 

Im übrigen sind die in das Fcldsonder-Bata.illnu 
versetzren Soldaten der bei der Sonderabteilung IX, 
Truppenübungsplatz Schwarzenborn, eingerichteten 
Satnmelstelle zu überweisen, von wo Weiterlcihmg 
erfolgt. 

Die früheren Su.mmelstellen in Warschau und 
Metz-Weideninsel bestehen ni('hl mehr. 

Die Zill'. J in H. ~1. 19H N1·. 273 ist zu streicl~t•n. 

0 . K. H., 1. 11 .4-1 
·- ;l 13 - Genet·al zb V 

h••im 0. 1\. TTJGrnpp~' SIJ;cfvollw~. 

660. Eigenmächtiges Anlegen von Abzeichen. 
In letzter Zeit tauchen vielfach an den Feld­

mülz.cn von Heeresangehörigen Abzeichen auf, die 
nicht durch 0. K. II befohlen sind. Jedes eigen­
mächtige Anlegen von Abzeichen wird verboten. 

0. K. H., 24. 10. 44 
- 38936/44 g - Chef Gen St d Il/Org Abt (I I). 

Beka.nntgegeben. Nicht durch 0. K. H. befohlene 
Ahzr•ichen an Feldmützen sind sofort aJ:.zulegen. 

0. K. H (Ch II Rülit u. ßuE), 1. 1 J. H 
64c32 

52124141 
AHA/Stab IbfBk12 (1) . 

661. Tragen des Edelweißabzeichens der Ge­
birgstruppe. 

H. V. Bl. 44 Teil B S. 232 Nr. 368. -

Angehörige der Gebirgstruppen, die im l<'ehl•· _ 
eingesetzt waren, dürfen bei Versetzung in Nicht­
Gebirgseinheilen das Edelweißabzeichen n.u Müll•'. 
Feldbluse und Mantel wcitertragen. 

0. K. H. (Ch H Rüst u. BdE), 12. 11. 44 
- 64 e 32 - ·"IIA/Stab I b/Bkl 2 ( I). 

662. Prüfstempel im Soldbuch. 

- H. M. 1944 Nr. 442. 

Dem im Be~ugscrlaß gegebenen Befehl ist noch 
nicht allenthalben entsprochen worden. 

Soldbuchinhaber ohne Prüfstempel kommen in 
den Verdacht mißbräuchlicher B<'nutzung qes Sold· 
buchs und müssen mit vorläufiger Festnahme durch 
den StreifendicnsL rechnen. Es liegt demnach jm 

Interesse der Wehrmachtangehörigen selbst, ihren 
Personalausweis (Soldbuch) in Orclnung zu haben. 

Slimtliche Einhl'itcn - insbesondere die I..llm· 
reite - ha.Len die Durchführung des o. a. Befehl-. 
nochmals zu überpriifen. Sorgfältige Führung d~'>r 
Personalausweise isl für die Erhaltung de1· Manne~­
zucht von ausschlaggo'bendcr Bedeutung. 

Durch tlcn Streifendienst ist darauf zu achl~>n, 
daß Soldaten, die er"L n a.c h dem let7.ten Stichtag 
- 1. 9. 41- in d~;1· ·w.-.hrmaeht eingestellt '1\-urden 
(was sich mühelos a.us sonstigen Eintragungen i1D 

Soldbuch feststellen läßt) ein•'n P1·ü fstemp.,J vor· 
erst nil'ht haben künnen. 

0. K. H. {Ch R Rüst u. BdE), 15. 11. 44 
- XI. 44. 239 - Truppen-Abt M. 

663. Rechtsstelhmg der Feldpostbeamten. 
Durebfilhrungsbestimmungen zum Erlaß 0 . 1L W. 
A W AJWV (lb) 25 e 20 Nr. 2579/43 v. 7. 7. 1913 
und Nr. 260/44 vom 19. 2. 1944 über die wehrrecht-

liehe Stellung der Feldpostbeamten. 

(Im Fernmeldedienst eingrsf'lzte Fachkrä.ft1•.) 

I. 
I. Zu den Fehlpostbeamten W CI'tlcn ilh~rgeriil.rl 

a) mit dem ihren bisherigen Dieostg1·~d· 
abzeieben entsprechenden miJitän­
s c h c o R. n. n g die Sonderführer im Offizier­
rang und Beamte a. IC der im Fc•·nmeltk­
dicnst eingesetzten Fachkräfte, die 

a11) \Veltkriegstei luebmcr oder 
bb) am T age der Verüffenllichung di' - r 

n urch ftih l•tmgsbcst immu ngen mind!'SI ••OS 



861 

1 Jahr in ihrem derzeitigen Dienstgrad 
im Fernmeldediens t eing;esetzt sind, 

b) mit dem unte1·sten militärische n Rang 
ihrer Laufbahngruppe mit entsprechenden 
Dienstgradabzeichen und entsprechender 
Dienstbezeichmmg, mld zwar unabhängig von 
ihrer Dienststellung bei der Deutschen Reichs­
post oder anderen zivilen Dienststellen 

aa) uic Sonderführer im Offizierrang und Be­
amte a. K. der im Fernmeldedienst einge­
setzten Fachkräfte, die nicllt unter a) 
fallen 

bb) die in Zukunft neu zum l<'ernmcJdesonder­
personal übernommenen Fachkräfte. 

Vermißte und im Lazarelt befindliche Somler­
führer und Beamte a. Jl. sind eutsp1·eebend zu bc­
h:.mdeln. Sie gelten als im Dienst befindlich. 
Arbeitsurlaub rechnet auf die Die nstzeit im Fern­
meldedienst nicht an. Der Ta::\' der Einberufung 
oder Oberführung gilt als Tag der Obernahme in 
das Verbltltnis als Feldposlbeamtm·. 

2. Von der Oberführung zu d en Feldpostbeamten 
sind ausj!eschlossen diejeni~en Sonderfiihrer im 
Offizierrang, die für die Laufbahn als Offiziere d. B. 
vorgesehen sinu. Sie bleiben bis zu ihrer Beförde­
rung zum Offizier Sonderfübrer. .Auch nach ihrer 
B<'l'örderunK zum Offizier verbleiben sie, solan~e 
sie als Fachkräfte benötigt werden, auf Plans tellen 
der Einsatzgruppe für lt~ernmeldesonuerpet·sono.l/ 
NEA 3. Scheiden sie als Offizierbewerbei· aus, so 
sind sie, sofet·n keine dringenden Gründe entgegen­
stehen, zu den Feldpostbeamtc11 zu überführen. 

3. Die zu den I•'eldpostbea.llllen übergeflilll·ten 
Fac•bkrii fte bleiben Angehörige der Einsatzgruppe 
für Fernmelucsondcrpcrsonal/Nacbr. Et·s. Abt. 3 in 
Potsilam-Nedlitz. Die hisheri~en Planstellen für 
Offiziere (Fernroeldepersonal) der K.St.N. Nr. 6468 
wt.>r·den in entsprech(; nde Planstellen für Beamte 
wugcwandelt mit det• Maßgabe, daß diese Plan­
stellen im 13edarfsfall mit Offizieren oder Sonder­
führern besetzt werden können. 

4. Die Fttchkräfte des Fernmeldedienstes können 
sielt aus Angehörigen aBer Jahrgänge "Lusammen­
setzen. Voraussetzung ist in der Regel, daß sie 
feldverwendungsfähig sind. 

f>. ßei der Oberführung bzw. bei Neueinstellung 
ist das Vorliege n einer militärischen Grundausbil­
dung anzustreben. 

6. Die Dienstbezeichnungen für die Beamten des 
Fernmeldediem~tes in der Sondergruppe Feldpost­
b eamte der Ergiinzungs wehrmacJJtbeamten sind: 

a) Beamte des höheren Diens tes: 
Oberfeld postrat (T), im milit. Rang eines 

Oberstleutnants, 
Fcldpostrnt (T), im milit. Rang eines 

Majot·<; oder Hauptmanns; '· 
b) Beamte des gehobenen Dienstes: 

Fcltlposlamtma.nn CT), im milit. Ra.~ eines 
Majors (mit Wehrsold eines Haupt· 
manns), 

Feldpostoberinspektor (T), im milit. Rang 
eines Hauptmanns, 

Feldpostinspektor (T), im milit. Rang 
eines Oberleutnants; 

c) Beamte des mittleren Dienstes: 
Feldpostobersekretär (T), im milit. Rang 

eines Ohcrleutna.nt.s (mit Wehrsold eines 
Leutnants), 

Feldpostsekrctiir (T), im milit. TI11.ng eines 
Leu I nants. 

Es sind einzustufen: 
a) P ostreferendare, Posta.ssessoren, Posträte uncl 

Diplom-Ingenieure als Beamte des höh~en 
Dienstes. Hierunter fallen a.ueb wissenschaft­
liche Mitarbei te r und Augestell t.e der Deut­
schen Reichspost mit den entspreeht•nden 
Dienststellungen. 

b) 'l'cl. Inspektoren, teclm. Poslinspekloreo, 
techn. Tel. Inspektoren, tecbn. Oberpost­
inspekt.oren, tecbn. Qbertcl. Inspektoren, Obcr­
td. Inspektoren, Posta:mtmü.nner, Oberposl­
a.rotma.no und Amtsräte, a.ls Beamte des ge­
hobenen Dienstes. Hienmter fallen ruuch An­
gestellte der Deut-schen Reichspost m.il den 
l1ntsprechenden Dienststellungcn. 

c) 'J'el. Sekretäre, Tel. Bauführer, 'fel. Werkfüh­
rer, Tel. \Verkmeister, .M.ascb.inenmeister, Ober­
t.el. Werkmeister, Oberwerkmc.islC?r im Ma.- · 
schincnrlienst, Ohcrtel. Sekretäre a.Js Jkamto 
de.s mittleren Dienstes. 

7. Beförderungen erfolgen nach den aJigemeinen 
Beförderungsbestimmungen für Ergiinzungswehr­
machlbeamte. 

8. Die Überführung der Fachkräfte w den Feld­
postbean~len sowie die spätere P ersonalhcnrbeitung 
erfolgt durch 0. K. IIJAg N, der Einsatz in Verbin­
dung mit 0. K. \V./ .Ag W:NV und 0. K. ll./Chof 
JlN\V. 

II. 
' 1. Die Sonderführer im UnterorJizlCi't'nng der ant 

Tage der Vel'IJffentlichung dieser Durchfiihrungs­
hcstimmungen im Fernmeldedienst befindlichen 
Fachkrilfte werden, sofern ihre inn~ue und äußere 
Haltung a.ls Soldat den an einen milit. Vorgcsctz.­
ten ?.tl stellenden Anforderungen entspricht und 
fachliche Eignung vorhandeu ist, mit dem ihrem 
bishel'if,tJ II Dienst.grado.bzcichen entsprechenden 
Unteroffizier-Dienstgrad eingestuft. Das gleiche gilt 
filr <lic am Sticht;tg vermißten oder im Lazarett 
befindlichen Sonderführer im Unleroffizicrrang. 
Fachkräft~, die in Zukunfl von :mdercn Truppen­
teilen zum Fernruelclcsonde i·pel'Sona1 versetzt, neu 
einberufen oder vom Arbeitsurlaub zurückgerufen 
und auf Grund ihrer fachLeben Eignung in Ste llen­
gruppe G oder 0 geführt werden, können, sofern 
sie hinsichtlich innerer und äußerer Haltung die 
zu stelJenden Anforderungen erfüllen und der er­
reichte milit. Dienstgrad der zugewksenen Stellen­
gruppe ni cht ent.spricut, wie folgt eingt'sluft 
werden. 

Soweit sie Feldverwendung nachweisen könnenr 
als Gefreite, nach l Jahr GesamLdienstzeit, 
a ls Obcrgdre.itc und Unteroffiziere, nacl1 

2 Jahren Gesamt-dienstzeit, 
als Wachtmeister, nach 4 Jnhren Gesamt­

dienstzeit, 
als Oberwachtmeister, nach 6 Jahren Gesamt­

dienstzeit. 
Ohne Feldverwendung: 

a,Js Gefreite, nach 2 Jahren Gesamtdienstzeit, 
als Obergefreite und U nleroffhicre, nach 

3 Jahren Gesarotdienstzeit, 
als \Vacutmeiste1', nach 5 Jahren Gesaroldienst­

zeit, 
als Oberwa.chLmeister, nach 7 Jahren Gesa.n tt· 

dienstzcit. 
Weltlniegsteilnehmern ist die im Weltkrieg 1914/18 

:lbgelcistcte Dienstzeit in .Anrechnung zu b1·ingcn. 
Al'heitsurlnub rC'clmet auf die Dienstzeit nit•ltt ao. 

93 
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2. Für die Einstufung in Planstellen der SteHen­
gruppe G und 0 korunron folgende ßea.mte des ein­
faollen Dienstes der Deul.schen Reichspost in Be­
tr-acht. 
· TeL Leitungsu.ufseher, Postschaffner (Bau), 

Tel. Betriebswa.rte, Tel. Assistenten, Tel. Werk­
führet· im Masehinendienst, Postkraftwagen­
führer, Maschinisten. 

3. Die Einstufungen werden auf Vorschlltg der 
Einsatzdienslstellen des Feldh<'Cl'CS bz.w. der Ein­
satzgruppe für Fernmeldesonderpersonal durch 
den Kommandeur der Nachr. Ers. Abt. 3 verfügt. 
Soweit es sich um Fachkräfte handelt, die am Slich­
tag zum Fcrnmcldcsonderpersonal des Heeres ge­
hörten, s ind die Einstufungen bis zum 31. 12. 1944 
durchzuführen. Bei de r Einstufung ist die bis­
herige T:i.ligkeit in einer gleichwertigen mHitäri-

. sehen Dienststellung voll anzurechnen. Nach erfolg­
t~r EinsLufung ltönnen Beförderungen nur nach den 
aUgemeinen Beförderungsbestimroungen- H. V.BJ. 
19,11, Teil B, Nr. 20 - ausgesprochen wel-den. 

III. 
Der Einsalzgruppe für Fernmeldcsonderpersonal 

angehörende Fachkräfte, welche von der Deutschen 
Reichspost und von Firmen der Nn.chrichtenmiltel­
industrie dem lleer fiir einen besonderen fachlichen 
Einsatz vorübergehend zur Verfügung gestellt sind, 
können im Bedarfsfall zum Zweck der Arbe.itsauf­
nahme bei ihren Zivildienststellen beurlaubt wer­
den. Die Beurlaubung wird durch 0. K. .H.!Ag N 
im Benehmen mit 0. K. W .I Ag WNV /Chef HNW 
verfügt. Von der Reurlaubung ausgeschlossen &ind 
Angehörige der Jahrgänge 1 9 14 nnd jünger. 

IV. 
Wenn die der Einsatzgruppe für Fernmclde­

sonderpcTsonal angehörenden Fachkräfle, welche 
von der Deutschen Reichspost und von Firmel't der 
Nachrichtenmittelindustrie dem Heer für einen be­
sonderen fachlichen Einsatz vorübergehend zur 
Verfii-zun!!' gestellt sind, für längere 7-eit nicht 
mehr benötigt we1·den, nicht mehr felddienstfähig 
oder fachlich ungeeignet sind, wer~en dieselben aus 
dem Wehrdienst entlassen. llei Be.stra.funge& oder 
auf eigenen Antrag kann Versetzung zur kämpfen­
den oder fechtenden Truppe erfolgen. Die Ent­
lassungen und Versetzungen werden durch 0 K .H./ 
Ag 1\ im R(o'nehmcn mH 0 . K W . Ag W~V und im 
Einverständnis mit 0 K. H./Truppen-Abt verfügt. 

V. 
· Dienstkleidung: Waffenfarbe ziLronengelb. Auf 
Schulterstücken »T« aus weißem Leichtmetall. 

VI. 
Fürsorge u nd Versorgung ooi Körperschädcn. 

Die Bestimmungen 0. K. W./0. K. H./Jn 8 (11J) 
Nr.l9R/4! J g-eh. vom 22. 1.1944 Ziff.4 (H.l\1. 1944, 
Nr. 47) , finden sinngemäß Anwendung. 

0. K ll. (Ch U Rüst u. BdE), 29. 10. 44 
- l:.l!)57/44g.- Ag N/Jn7 (Ib 1). 

664. Dolmetscherstellen. 
- H . M. 1944 Nr. 526 -

Die Beförderungsgemeinschaft kann bei Vo,·han­
densein einer genügenden Am.ahl beförderungsbe­
rechtigter Dolmetscher (G) bei Divisionen oder Ge· 
neralkommandos gebildet werden'. 

0. K. H. (Ch H Rüst u. BdE), 16. 1 t. 44 
-AHAV-. 

665. Vorschriftenanforderungen für die Nach­
richtentruppe und Truppennachrichten­
vcrbände. 

1. Gen St d H/Chef HNW'{vorschriftenstelle der 
Nachr. Tr., bearbeitet Vorschriften für die 
Nachr. Tr. und die Tr. Nachr. Verb. Sie ist nicht 
für Vorschrift~manforderungen zuständig. 

2. Anforder·ungcn von Nachr. VorseiHirten deß 
Feldheeres sind auf dem Dienstwege an die Feld­
vorschriftenstellen, · Anforderungen des Ersatz­
heeres a.uC dem Dienstwege an die Vorseh rifl.en­
verwaltungsstellen der zuständigen \V. Kdos. zu 
richten. 

0. K. H. (Ch H Rüst u. BdE), 11. 11. 44 
Chef des Ausbildungswes·~ns im Ersat'l.h~>t>l' 

Ag N/Jn 7 (lc 1). 

666. IVIarketendcreifonds und sonstige Privat­
fonds aufgelöster Einheiten. 

- H. M. 1914 S. 71 Nr. 135.-

Soweit für aufgelöste Einheiten, die cle1H 
0. K. li. (Ch H Riist u. BdE) - AHA/Abwicklungs· 
slab - Rudolstadt (Thür.), Prinz-Eugen-Kaserne, 
zur Abwicklung zugewiesen sind, 

Fonds, Guthaben, Sp<trkontel), 
oder-Gelder 

bei Banken, Sparkassen, Postscheckämtern oder an 
anderer Stelle bestehen, sind diese entsprechend 
der Verfügung H. M. 1944, S. 71, Nr. 135 zu mel­
den. und abznfllb1·en an den Abwickluugsstoab, dessen 
Kommandeur Rechi.Snachfolger der aufgelösten Ein­
heiten ist. 

Für die Meldung ist jeder Wehrroachtangehörlge 
VCI'antwortlich. der von dem Vorhandensein solcher 
Guthaben und . Gelder weiß. 

0. K. H. (Ch H Rüst u. BdE), 7. 11. 44 
- 58/59 - Marketcnde tcifonds u. sonst. T'l'ivat­
gelder der 'l'ruppen- lVa/44 (1)-AIIA/Ahwiek­

lungsstab. 

667. Druckfehlerherich tigung. 
In den H. M. 1944' Nr. 573 ändere auf Seite 31 ö 

unter A. 1. auf Zeile 5/6 die Worte »Et•giim;ungs­
W ehrbeamt.e« in »Ergänzungs-\Veh rmac h I­
beamte• . Ferner streiche unter A. 2. die l. Zeile 
und setze dafür die Wol'te: »D1.e in das Sol· 
da.tenver·hä.ltnis zu iib e r-«. 


